
ausbildung des Gruppenreditsbewußtseins der Mitglie
der dieser Organisationen als Methode zur Erkenntnis 
der Rechtswirklichkeit und zur Einwirkung auf sie 
riefen verschiedene Formen der Mitwirkung der gesell
schaftlichen Organisationen an der Schaffung des So
wjetrechts hervor: das Recht der Gesetzgebungs
initiative der gesellschaftlichen Organisationen (z. B'. des 
Zentralrats der Gewerkschaften der Sowjetunion), der 
Erlaß von normativen Rechtsakten durch gesellschaft
liche Organisationen gemeinsam mit staatlichen Orga
nen; der Erlaß von Normativakten durch staatliche Or
gane im Einvernehmen mit gesellschaftlichen Organi
sationen; die Sanktionierung der von gesellschaftlichen 
Organisationen erarbeiteten Normen durch den Staat. 
Die Diskussionen des ganzen Volkes über die wichtig
sten Gesetzentwürfe, die Teilnahme der gesellschaft
lichen Organisationen an der Rechtsschöpfung und die 
konkreten Vorschläge der Werktätigen zur Vervoll
kommnung der Sowjetgesetzgebung zeugen von dem 
ständigen Wachstum des sozialistischen Rechtsbewußt
seins der Bürger und von der weiteren Ausdehnung der 
gesellschaftlichen Basis der Rechtsschöpfung.

Sozialistisches Rechtsbewußtsein 
und Rechtsverwirklichung

Die Frage nach der Rolle des sozialistischen Rechts
bewußtseins bei der Verwirklichung des Rechts ist im 
Grunde genommen die Frage nach der Tätigkeit, nach 
dem Verhalten des Menschen in dem durch Rechtsnor
men geregelten Bereich. Ein solches Verhalten kann 
rechtmäßig sein, d. h. den Vorschriften der Rechtsnorm 
entsprechen, oder von der Norm abweichen, d. h. rechts
widrig sein. Sowohl die eine wie die andere Art des 
Verhaltens ist das Ergebnis des äußeren Zutagetretens 
eines bestimmten qualitativen Zustandes des Bewußt
seins der Persönlichkeit, insbesondere des Rechtsbe
wußtseins. Von den äußeren Forderungen, die von der 
Gesellschaft an die Persönlichkeit gestellt werden, zur 
inneren Überzeugung und von dieser zum Handeln — 
das ist der Weg der Entwicklung des Rechtsbewußtseins 
als notwendiger Bedingung für die Sicherung einer 
wahren sozialistischen Rechtsordnung. Ohne die Heraus
bildung der rechtlichen Überzeugung ist ein rechtmäßi
ges Verhalten des Individuums, das auf einer tiefen 
Erkenntnis der objektiven Notwendigkeit und des wah
ren Wertes der an das Individuum gestellten Rechtsfor
derungen beruht, nicht möglich.
Der Prozeß der Verwirklichung der Rechtsnorm ist die 
Wechselwirkung zwischen ihren Forderungen und dem 
Bewußtsein des Individuums. In diesem Prozeß kommen 
ein komplizierter sozialpsychologischer und ein kom
plizierter individualpsychologischer Mechanismus in Be
wegung. Es wäre aber eine Vereinfachung, das Pro
blem der Verwirklichung von Rechtsnormen auf psy
chologische Mechanismen zu reduzieren. Hier wirken 
komplizierte soziale Faktoren zusammen: die Gesell
schaft als System; die gesellschaftlichen Beziehungen; 
die Mikro-Umwelt, in der sich das Individuum befin
det; die großen und die kleinen sozialen Gruppen; die 
psychophysiologischen und allgemeinpsychologischen 
Eigenschaften der Persönlichkeit. Diese Faktoren spie
geln sich im Rechtsbewußtsein des Menschen, der so
zialen Gruppen und Klassen wider, treten als Regulator 
ihrer Tätigkeit in dem Bereich auf, der der rechtlichen 
Einwirkung unterliegt.
Die Mitwirkung der werktätigen Massen an der Ver
wirklichung des Rechts ist eine überzeugende Bestäti
gung der marxistisch-leninistischen These von dem un
trennbaren Zusammenhang zwischen Bewußtsein und 
Tätigkeit. Das sozialistische Rechtsbewußtsein ent
wickelt sich im Prozeß der Tätigkeit des Menschen und 
beeinflußt seinerseits durch die Regelung des Verhaltens

der Menschen die Handlungen und Taten. Das Rechts
bewußtsein und die Tätigkeit der Persönlichkeit brin
gen seine Verbindung mit dem System der vom Recht 
geregelten gesellschaftlichen Verhältnisse zum Aus
druck. Das Individuum wird sich dieser Verhältnisse in 
bestimmten Rechtsbegriffen und -kategorien bewußt, 
realisiert dann die herausgebildeten Begriffe in seiner 
Tätigkeit und beeinflußt die gesellschaftlichen Verhält
nisse, indem es sie in der für die Arbeiterklasse (für 
das ganze Volk) notwendigen Richtung verändert.

Im Prozeß der rechtlichen Tätigkeit des Individuums 
entstehen das System der Interessen, Motive, Ziele, die 
Willensaktivität, die Zielsetzung und die Einstellung 
zum Recht. Sie bilden das besondere System der Regu
lation des Verhaltens des Menschen, bringen dieses 
Verhalten in Korrelation mit den Forderungen der 
Rechtsnormen und setzen den Mechanismus der recht
lichen Regelung in Bewegung. Das Rechtsbewußtsein 
des Individuums und der Gruppe spielt eine wichtige 
regulierende Rolle im Rechtsbereich. Es lenkt und regelt 
das Verhalten der Persönlichkeit auf der Grundlage der 
Erkenntnis und Wertung der objektiven Wirklichkeit, 
die auch das in der Gesellschaft geltende System recht
licher Normen und Werte umfaßt.

Rechtserziehung und Rechtskultur

In dem Beschluß des Zentralkomitees der KPdSU „Über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtserziehung der 
Werktätigen“ vom 15. September 1970 wird betont, daß 
unter den gegenwärtigen Bedingungen die Erziehung 
der Bevölkerung zu einem hohen Rechtsbewußtsein und 
zu juristischer Informiertheit vorrangige Bedeutung er
langt und daß die Verstärkung der Rechtserziehung und 
die Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit eine 
wichtige staatliche Aufgabe ist. In dem Beschluß sind 
die Hauptrichtungen der rechtlichen Entwicklung der 
Persönlichkeit der Werktätigen festgelegt: Erziehung 
im Geiste einer hohen Achtung vor den Gesetzen des 
Sowjetstaates, ihrer strikten Einhaltung und Durchfüh
rung, zur Einsicht, daß die Festigung der Rechtsord
nung und der Staatsdisziplin eine notwendige Voraus
setzung für die erfolgreiche Erfüllung der Pläne für den 
kommunistischen Aufbau ist./10/
Das sozialistische Rechtsbewußtsein ist von der Rechts
kultur, die ein wesentliches Element der geistigen Kul
tur der Gesellschaft ist, nicht zu trennen. Die sozia
listische Rechtskultur umfaßt sowohl das System der 
Rechtsvorschriften, die auf dem wirklichen Verständnis 
der sozialen Entwicklungsprozesse beruhen, die Er
kenntnis der Wichtigkeit und Notwendigkeit der 
Rechtsnormen und Rechtsforderungen durch die Mit
glieder der Gesellschaft als auch die staatlich-recht
lichen, organisatorischen und ideologischen Mechanis
men, die die Verwirklichung der Rechtsvorschriften des 
Staates sichern. Der Prozeß der Entwicklung der Per
sönlichkeit in bezug auf das Recht wird von der geisti
gen Atmosphäre und von dem rechtlichen Klima, die 
in der betreffenden Gesellschaft herrschen, beeinflußt. 
Je stabiler die Rechtsordnung der Gesellschaft, je höher 
die Organisiertheit und die Disziplin ihrer Mitglieder 
und je größer die Achtung vor den Gesetzen und der 
Gesetzlichkeit ist, desto erfolgreicher ist der Prozeß der 
Aneignung der Rechtskultur, der Rechtskenntnisse und 
der Herausbildung rechtlicher Überzeugungen. Und um
gekehrt wird durch eine Atmosphäre der Gesetzlosig
keit, der nihilistischen Einstellung zum Gesetz, durch 
Nachlässigkeit und Undiszipliniertheit der Prozeß der 
Entwicklung der Persönlichkeit in bezug auf das Recht

/IO/ Vgl.: Fragen der ideologischen Arbeit der KPdSU, Samm- 
lung von Dokumenten (1965—1973), Moskau 1973, S. 295—300
(russ.).
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